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Von Fördergeldern profitieren



Übersicht Änderungen Förderprogramm 
per 1. April 2022
Überblick Fördermassnahmen 

 Sanierung Gebäudehülle  Zusatz zu Kanton
 Minergie Gesamtmodernisierung  Zusatz zu Kanton
 Ersatzneubau Minergie-P 
 Solarstromanlagen  30 kWp  Zusatz zu Bund (Pronovo)
 Maximierung des Ausbaus von Solarstromanlagen ab 30 kWp

 Thermische Solaranlagen    neu von Kanton gefördert
 Ersatz Öl- und Gasheizung durch Wärmepumpen    von Kanton
 Planung, Erstellung und Erweiterung von Wärmenetzen
 Anschlüsse an Wärmenetze
 Ladeinfrastruktur Elektroautos, Elektrobusse und Elektrolastwagen
 Diverse Änderungen bei Förderung Beratungsangebote 



Solarstromanlagen kleiner 30kWp

 Auf vom Bund zugesicherten EIV-Förderbeiträge (Pronovo)
zusätzliche Förderung von 50 Prozent

 Basis: ausbezahlter Beitrag des Bundes (Pronovo)
 Antrag nach Inbetriebnahme und Auszahlungsbescheid Pronovo

(Inbetriebnahme nach 1.4.2022)

Beispiel 29 kWp Solarstromanlage (Aufdach)
 Förderbeitrag Bund (Pronovo) Fr.   11 370
 Förderbeitrag Stadt Fr.   5 685



Maximierung Ausbau Solarstromanlagen  30kWp

 Heutige Praxis: Teilbelegung von Dächern auf Basis 
wirtschaftliches Maximum 

 Ziel: Vollbelegung von Dächern mit PV
keine Fördergelder für wirtschaftlichen Anlagenteil 
(Basisanteil)

 Nicht geförderter Basisanteil PV Anlage 
 basiert auf Stromverbrauch Liegenschaft
 abhängig von Nutzung

 Förderbeitrag: 
 200 Franken pro kWp bis 100ste kWp 

 100 Franken pro kWp ab 100ster kWp

Antrag vor Baubeginn!



Beispiel 1: Maximierung Ausbau Solaranlage

PV- Anlage

50 000 kWh

Basisanteil

60%  / 950     =           32kWp

100 kWp

200 Fr./kWp

100 Fr./kWp

Stromverbrauch 
Liegenschaft

Förderung



Beispiel 2: Maximierung Ausbau Solaranlage

PV- Anlage

25 000 kWh

Basisanteil

60%  / 950       =         16 kWp

100 kWp

200 Fr./kWp

100 Fr./kWp

Stromverbrauch 
Liegenschaft

30 kWp

50% auf Pronovo
Förderung für 30 kWp

Förderung



Fragen / Diskussion / Anregungen


